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Schlussfolgerungen des Rates zur Ökonomie des Wohlergehens 

IN ANERKENNUNG DES FOLGENDEN: 

1. Die Ökonomie des Wohlergehens ist ein politischer Denkansatz und ein ordnungspolitisches 

Konzept, der/das darauf abzielt, die Menschen und ihr Wohlergehen in den Mittelpunkt der 

Politik und der Entscheidungsfindung zu stellen. Während das Wohlergehen der Menschen ein 

Wert an sich ist, stellt die Ökonomie des Wohlergehens auf den sich gegenseitig verstärkenden 

Effekt von Wohlergehen und Wirtschaftswachstum ab. Es ist für das Wirtschaftswachstum, die 

Produktivität, die langfristige Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen und die gesellschaftliche 

Stabilität in der Union von entscheidender Bedeutung, dass das Wohlergehen in allen 

Politikbereichen Berücksichtigung findet. 

2. Das Wohlergehen der Menschen ist ein vorrangiges Ziel der Europäischen Union. Durch die 

Ökonomie des Wohlergehens wird der in den Verträgen und in der Grundrechtecharta der 

Europäischen Union verankerte Daseinszweck der Union in den Mittelpunkt gerückt. Die 

Schaffung eines Umfelds, das es den Menschen ermöglicht, ihr Potenzial voll auszuschöpfen und 

ihre Grundrechte in Anspruch zu nehmen, ist eine zentrale Komponente der Ökonomie des 

Wohlergehens. Zugleich dienen nachhaltiges und integratives Wirtschaftswachstum und 

Resilienz als Wegbereiter für das Wohlergehen der Menschen, der Gesellschaft und unserer Erde. 

3. Ein horizontaler Ansatz, der auf einer bereichsübergreifenden Zusammenarbeit zwischen 

verschiedenen Politikbereichen beruht‚ ist von grundlegender Bedeutung für die Verwirklichung 

der Ökonomie des Wohlergehens. Die Notwendigkeit, bereichsübergreifende Maßnahmen zu 

ergreifen, ist im Vertrag über die Arbeitsweise der EU und in der Europäischen Sozialcharta 

verankert und wurde bereits in früheren Schlussfolgerungen des Rates (2006) als Teil des 

Ansatzes Gesundheit in allen Politikbereichen genannt. Es bedarf keiner neuen Zuständigkeiten 

oder Strukturen für Maßnahmen auf Unionsebene, um den Ansatz der Ökonomie des 

Wohlergehens zu verfolgen, allerdings ist es erforderlich, dass die Union und ihre 

Mitgliedstaaten ihre jeweiligen Befugnisse in abgestimmter Weise und besser nutzen und dass 

der Fokus erneut auf die Schlüsselfaktoren für Wohlergehen gerichtet wird. 
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4. Die Ökonomie des Wohlergehens beruht auf einer soliden und nachhaltigen Wirtschaftspolitik. 

Sie verdeutlicht, wie wichtig es ist, in wirksame, effiziente und gerechte politische Maßnahmen 

und Strukturen zu investieren, den Zugang aller zu öffentlichen Dienstleistungen, darunter 

Gesundheits- und Sozialdienste, Langzeitpflege, die Förderung von Maßnahmen zur 

Gesundheitsförderung und -vorsorge, Sozialschutz, allgemeine und berufliche Bildung sowie 

lebenslanges Lernen, sicherzustellen. Sie zeigt, wie wichtig Beschäftigung, eine aktive 

Arbeitsmarktpolitik, Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz sowie menschenwürdige 

Arbeitsbedingungen als Maßnahmen zur Gewährleistung des Wohlergehens am Arbeitsplatz 

sind. Sie steht für Chancengleichheit, Gleichstellung der Geschlechter und soziale Inklusion. 

5. Eine wissensbasierte Gestaltung der Politik setzt klare Ziele und die Verwendung angemessener 

Indikatoren von hoher Qualität sowie umfassende Folgenabschätzungen und die Bewertung der 

kurz-, mittel- und langfristigen Kosteneffizienz voraus. Es ist allgemein anerkannt, dass das BIP 

alleine kein umfassendes Bild des Wohlergehens der Menschen vermittelt. Daher sind weitere 

gemeinsame und intensivere Anstrengungen in allen Bereichen erforderlich, um das bestehende 

Instrumentarium besser zu nutzen und zu verbessern sowie darauf aufzubauen und so einen 

gemeinsamen Ansatz zur Messung der verschiedenen Dimensionen der Ökonomie des 

Wohlergehens zu entwickeln. 

6. Das Gleichgewicht zwischen Wirtschaftswachstum und sozialem Fortschritt bildet das Herzstück 

der europäischen Integration. Dies ist von grundlegender Bedeutung für eine soziale 

Marktwirtschaft, die auf Vollbeschäftigung und sozialen Fortschritt abzielt, und zeichnet die 

Union weltweit aus. Die europäische Säule sozialer Rechte (im Folgenden "die Säule ") gibt die 

Richtung für eine erneute Aufwärtskonvergenz hin zu besseren Arbeits- und Lebensbedingungen 

in der Union vor. Die Umsetzung der Säule ist eine gemeinsame politische Verpflichtung und 

Verantwortung der Union und der Mitgliedstaaten und es bedarf hierzu kontinuierlicher 

Fortschritte und tiefgreifender Maßnahmen auf beiden Seiten im Einklang mit den jeweiligen 

Zuständigkeiten. Die Ökonomie des Wohlergehens trägt zu den Zielen und der Umsetzung der 

Säule im Einklang mit der neuen strategischen Agenda der EU für den Zeitraum 2019–2024 bei. 

Darüber hinaus leistet sie einen Beitrag zum europäischen Sozialmodell‚ indem sie durch die 

Förderung einer sozialen und wirtschaftlichen Aufwärtskonvergenz alle Menschen zur Teilhabe 

befähigt. 
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7. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung1 hat betont, dass 

Investitionen in die Bereiche Gesundheit, Bildung, Beschäftigung, Gleichstellung der 

Geschlechter und Sozialschutz, die allen Mitgliedern der Gesellschaft zugutekommen, zu mehr 

Wirtschaftswachstum beitragen. Darüber hinaus trägt auch die gesellschaftliche Rendite, die mit 

einem größeren Wohlergehen des Einzelnen – einschließlich mehr Vertrauen, mehr 

Bürgerbeteiligung und sozialer Zusammenhalt – einhergeht, zu mehr Wirtschaftswachstum bei, 

da sich die totale Faktorproduktivität sowie die finanzielle und politische Stabilität erhöht und die 

Widerstandsfähigkeit gegenüber negativen Schocks gestärkt wird. 

8. Die Ökonomie des Wohlergehens steht auch im Mittelpunkt der Agenda 2030 für nachhaltige 

Entwicklung der Vereinten Nationen, zu deren Umsetzung sich alle Mitgliedstaaten verpflichtet 

haben. Dementsprechend wurde die Bedeutung von Investitionen in den Bereichen Gesundheit, 

Sozialschutz und Bildung auch von verschiedenen internationalen Organisationen anerkannt, 

nämlich von der Weltbankgruppe2, dem Internationalen Währungsfonds3, der Internationalen 

Arbeitsorganisation4 und der Weltgesundheitsorganisation5. 

UNTER HINWEIS AUF FOLGENDES: 

9. Ein Großteil der Menschen in Europa führt ein Leben in Wohlstand. Im Durchschnitt sind die 

Menschen in der Union trotz der Unterschiede zwischen und innerhalb der Mitgliedstaaten besser 

ausgebildet, wohlhabender und gesünder und sie leben länger als je zuvor. 

                                                 
1  Die Ökonomie des Wohlbefindens – Zusammenfassung des Hintergrunddokuments der OECD 

über die "Schaffung von Chancen für das Wohlbefinden der Menschen und für 
Wirtschaftswachstum" (Dok. 10414/19); Die Ökonomie des Wohlbefindens – 
Hintergrunddokument der OECD (Dok. 10414/19 ADD 1). 

2 The Human Capital Project. 
3 The Strategy on Social Spending. 
4 Die Jahrhunderterklärung zur Zukunft der Arbeit. 
5 Die Charta von Tallinn "Gesundheitssysteme für Gesundheit und Wohlstand". 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=376&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:13432/19;Nr:13432;Year:19&comp=13432%7C2019%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=376&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:10414/19;Nr:10414;Year:19&comp=10414%7C2019%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=376&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:10414/19;Nr:10414;Year:19&comp=10414%7C2019%7C


 

 

13432/19   pau/pg 5 

 LIFE.1.C  DE 
 

IN ERWÄGUNG DES FOLGENDEN: 

10. Armut und Ausgrenzung vom Arbeitsmarkt und aus der Gesellschaft verschärfen Ungleichheiten 

und Segregation, was zu Polarisierung und Instabilität in der Gesellschaft führen kann. Trotz der 

verschiedenen positiven Entwicklungen sehen sich Menschen, die von Armut oder sozialer 

Ausgrenzung bedroht sind, mit zahlreichen Herausforderungen und einem Mangel an Chancen 

konfrontiert. Jedes vierte Kind in der Union ist von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht. 

Obdachlosigkeit nimmt in zahlreichen Mitgliedstaaten zu und betrifft verschiedene 

Bevölkerungsgruppen, insbesondere in städtischen Gebieten. Dennoch können Städte auch 

Chancen für das Wohlergehen der Menschen bieten. Eine angemessene 

Einkommensunterstützung, Zugang zu hochwertigen Gesundheits- und Sozialdiensten, zur 

Langzeitpflege sowie zu frühkindlicher Erziehung, Bildung und Betreuung, zu erschwinglichem 

Wohnraum und zur Unterstützung für die Eingliederung und Wiedereingliederung in den 

Arbeitsmarkt sind von entscheidender Bedeutung, wenn es darum geht, Armut und Ausgrenzung 

zu vermeiden und zu bekämpfen und zugleich Chancengleichheit für alle zu gewährleisten. Die 

Sozialwirtschaft, soziale Innovation und soziale Investitionen spielen ebenfalls eine wichtige 

Rolle. 

11. Die sich wandelnde Arbeitswelt erfordert Anpassungsfähigkeit und vielfältige und sich ständig 

verändernde Qualifikationen und Kompetenzen. Die allgemeine und berufliche Bildung spielt 

somit eine Schlüsselrolle bei der Förderung der Wettbewerbsfähigkeit, der Anpassungsfähigkeit 

und der Teilhabe am Arbeitsmarkt und an der Gesellschaft. Es sind Anstrengungen notwendig, 

um allen gleichermaßen den Zugang zu lebenslangem Lernen und zum Erwerb von Fähigkeiten 

und Kompetenzen zu ermöglichen und damit den Herausforderungen der Digitalisierung und 

neuer Arbeitsformen gerecht zu werden und ihre Chancen zu nutzen. Der Klimawandel wird sich 

auf die Arbeitswelt auswirken. Der Europäische Rat hat den Rat und die Kommission ersucht, die 

Beratungen über die Voraussetzungen, Anreize und günstigen Rahmenbedingungen 

voranzubringen, die geschaffen werden müssen, um einen Übergang zu einer klimaneutralen EU 

im Einklang mit dem Übereinkommen von Paris zu vollziehen, der unter anderem die 

europäische Wettbewerbsfähigkeit erhält sowie gerecht und sozial ausgewogen ist und zugleich 

den nationalen Gegebenheiten der Mitgliedstaaten Rechnung trägt. Was die Beschäftigung 

anbelangt, so bringt der Übergang zur Klimaneutralität Chancen und Herausforderungen mit sich. 
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12. Schutzbedürftige Gruppen und von Ausgrenzung bedrohte Personen haben häufig 

Schwierigkeiten auf dem Arbeitsmarkt und in der Gesellschaft und haben unter Umständen 

besondere Bedürfnisse am Arbeitsplatz und in ihrem Berufsleben. Der Grundsatz der 

Nichtdiskriminierung ist von grundlegender Bedeutung, um diesen Bedürfnissen gerecht zu 

werden. Die Eingliederung von Menschen mit Behinderungen in den Arbeitsmarkt und in die 

Gesellschaft insgesamt steht in Einklang mit dem Grundsatz der menschenwürdigen Arbeit und 

mit den Menschenrechten. Darüber hinaus bietet die höhere Lebenserwartung Möglichkeiten für 

den Arbeitsmarkt und die Wirtschaft und es bedarf unterstützender Maßnahmen, die es allen 

Menschen ermöglichen, einen aktiven Beitrag zur Gesellschaft und zum Arbeitsleben zu leisten. 

13. Ein angemessenes Arbeitsentgelt, faire und gute Arbeitsbedingungen, hochwertige Arbeitsplätze 

sowie die respektvolle Behandlung und Nichtdiskriminierung am Arbeitsplatz ermöglichen den 

Menschen einen gleichberechtigten Zugang zum und den Verbleib auf dem Arbeitsmarkt, 

verhindern ein vorzeitiges Ausscheiden aus dem Erwerbsleben und sorgen dafür, dass die 

Fähigkeiten der gesamten Erwerbsbevölkerung genutzt werden. Ein angemessener Schutz der 

sozialen Rechte und des Arbeitsumfelds stärkt die soziale Dimension der Union und spielt eine 

wichtige Rolle bei der Bekämpfung von Ungleichheit und Armut trotz Erwerbstätigkeit. Gerechte 

und gute Arbeitsbedingungen und ein angemessener Sozialschutz sollten auch in neuen 

Beschäftigungsformen gewährleistet werden. Sichere und gesunde Arbeitsplätze führen zu einer 

höheren Produktivität‚ einer größeren Zufriedenheit am Arbeitsplatz und einer längeren 

Lebensarbeitszeit und verhindern zudem arbeitsbedingte Erkrankungen, Unfälle und die hohen 

Kosten, die damit verbunden sind. Den Sozialpartnern kommt bei der Gestaltung dieser Politik 

eine wichtige Rolle zu. 

14. Die Förderung der Gleichstellung der Geschlechter, bessere Beschäftigungsmöglichkeiten für 

Frauen, die Gewährleistung des Grundsatzes des gleichen Arbeitsentgelts, die Erleichterung der 

Vereinbarkeit von Berufs , Familien- und Privatleben für Frauen und Männer sowie die 

Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen sind entscheidend für ein nachhaltiges 

und integratives Wirtschaftswachstum, sozialen Zusammenhalt und Wohlergehen. Die 

Verringerung der geschlechtsspezifischen Unterschiede bei Beschäftigung, Entlohnung und 

Renten und eine stärkere wirtschaftliche Teilhabe von Frauen gelten als Voraussetzungen für eine 

gerechtere und integrativere Wirtschaft. 
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15. Gut konzipierte‚ angemessene und tragfähige Sozialschutzsysteme für alle können 

Einzelpersonen wirksam schützen. Investitionen in die Sozialschutzsysteme bringen langfristig 

wertvolle soziale und wirtschaftliche Resultate. Der Sozialschutz leistet einen Beitrag zur 

sozioökonomischen Resilienz und zum Humankapital. Darüber hinaus können solche Systeme 

für bessere Ergebnisse auf dem Arbeitsmarkt sorgen, indem der Übergang von Arbeitskräften in 

neu entstehende und dynamische Wirtschaftsbereiche gefördert wird. 

16. Die allgemeine und berufliche Bildung und lebenslanges Lernen sind grundlegende Maßnahmen 

einer Politik zur Förderung des Wohlergehens. Eine zugängliche und hochwertige sowie 

inklusive allgemeine und berufliche Bildung sind von grundlegender Bedeutung für eine 

Gesellschaft und eine Wirtschaft, die sich an den Wandel anpassen und sich diesen zunutze 

machen müssen. Investitionen in die allgemeine und berufliche Bildung haben auch einen hohen 

wirtschaftlichen und sozialen Nutzen; sie fördern die wirtschaftliche Stabilität und das 

Wirtschaftswachstum und tragen entscheidend zur Widerstandsfähigkeit unserer 

Volkswirtschaften und Gesellschaften und zu ihrem künftigen Wohlstand bei. 

17. Die Herausforderungen für das Wohlergehen der Menschen lassen sich am besten bewältigen, 

wenn sie frühzeitig und während des gesamten Lebens angegangen werden. Zu diesen 

Maßnahmen zählen unter anderem eine hochwertige und erschwingliche 

Schwangerschaftsbetreuung, frühkindliche Betreuung, Bildung und Erziehung, die Förderung 

einer gesunden Lebensweise, einschließlich körperlicher Aktivität und gesunder Ernährung, 

sowie Vorsorgemaßnahmen und günstige Rahmenbedingungen. Investitionen in die 

Gesundheitskompetenz sind wichtig, wenn die Menschen in die Lage versetzt werden sollen, sich 

für eine gesunde Lebensweise zu entscheiden. 
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18. Der Zugang aller Menschen zur Gesundheitsversorgung, Langzeitpflege, Gesundheitsförderung 

und Krankheitsprävention, wie sie von einem nachhaltigen Gesundheitssystem angeboten 

werden, sind wesentliche Voraussetzungen für das Wohlergehen, die auch gesundheitliche 

Ungleichheiten beseitigen und somit zur Wirtschaft und Gesellschaft beitragen. Investitionen in 

die Gesundheitssicherheit tragen zur wirksamen und rechtzeitigen Prävention und Erkennung 

sowie zur Abwehr von Gesundheitsbedrohungen bei. Beispielsweise können antimikrobielle 

Resistenzen, Impfskepsis sowie das zunehmende Eintreten von Katastrophen infolge des 

Klimawandels und von Seuchenausbrüchen die öffentliche Gesundheit und die nationalen 

Volkswirtschaften erheblich schädigen. Eine hohe Impfdichte ist eine kosteneffiziente 

Maßnahme, um vielen übertragbaren Krankheiten vorzubeugen. Größere Anstrengungen zur 

Förderung einer guten psychischen Gesundheit und zur Verbesserung von Vorsorge, 

Frühdiagnose und Behandlung sowie ein stärkerer Abbau von Vorurteilen gegenüber psychischen 

Störungen würden das Leben von Millionen Europäerinnen und Europäern im Laufe ihres Lebens 

verbessern und zu einem diskriminierungsfreien Arbeitsumfeld, zu besseren Arbeitsbedingungen 

und letztendlich zu einer robusteren Wirtschaft beitragen. 

19. Der stetige Anstieg der Gesundheitsausgaben stellt eine Herausforderung für die 

Volkswirtschaften aller europäischen Länder dar. Daher müssen die sozialen, kommerziellen, 

wirtschaftlichen und ökologischen Gesundheitsfaktoren und die Belastung durch nicht 

übertragbare Krankheiten unbedingt angegangen werden, wobei Risikofaktoren wie schlechte 

oder ungesunde Ernährung, Bewegungsmangel und schädlicher Alkohol- und Tabakkonsum zu 

berücksichtigen sind. Konsum und Verhalten können durch steuerliche Maßnahmen gelenkt 

werden. 

20. Der Mangel an einer Reihe von Medizinprodukten und Arzneimitteln und ihre hohen Preise in 

Verbindung mit der ineffizienten Verwendung von Generika und Biosimilars können die 

Tragfähigkeit und Finanzierung der nationalen Gesundheitssysteme gefährden. Es ist 

unerlässlich, dass der Zugang zu und die Kosteneffizienz von Arzneimitteln, die 

Patientensicherheit und die Kontinuität der Behandlungen verbessert werden. Darüber hinaus ist 

es wichtig, weitere Grundsatzdiskussionen über die Erschwinglichkeit und die 

Versorgungssicherheit zu führen. 
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21. Durch die technologischen Entwicklungen, insbesondere die Digitalisierung und künstliche 

Intelligenz, verändert sich die Art und Weise, wie das Wohlergehen der Menschen gefördert 

werden kann und wie Gesundheitsdienste und soziale Dienste erbracht werden. Dadurch lassen 

sich möglicherweise Kosteneffizienz, Effektivität und Qualität der Dienste verbessern und 

Ungleichheiten beim Zugang und bei den Resultaten beseitigen. Es ist wichtig, den Zugang der 

Menschen zu ihren eigenen Gesundheits- und Sozialdaten zu verbessern und das Bewusstsein für 

den Schutz dieser Daten zu schärfen. Ferner ist es entscheidend, dass das Potenzial von 

Gesundheits- und Sozialdaten dazu genutzt wird, um die öffentliche Gesundheit sowie Forschung 

und Innovation unter uneingeschränkter Achtung der geltenden Datenschutzbestimmungen und 

ethischen Grundsätze zu fördern. 

22. Das Europäische Semester bietet einen Rahmen für die Koordinierung der Wirtschaftspolitiken 

der Mitgliedstaaten und ist ein wichtiges Instrument zur Überwachung der Umsetzung der 

Strategie Europa 2020 und der von der Säule erfassten Schlüsselbereiche. Die Zahl der 

spezifischen Empfehlungen, die die Bereiche Soziales, Beschäftigung, allgemeine und berufliche 

Bildung, Gleichstellungspolitik, Gesundheit und Langzeitpflege, Renten, Armut und soziale 

Ausgrenzung betreffen, hat stetig zugenommen, sodass derzeit nahezu die Hälfte aller 

Empfehlungen für diese Bereiche ausgesprochen wird. Eine gut konzipierte und nachhaltige 

Sozial-, Beschäftigungs-, Bildungs- und Gesundheitspolitik sowie die Gleichstellung der 

Geschlechter sind unerlässlich für ein nachhaltiges und integratives langfristiges 

Wirtschaftswachstum. Die bereichsübergreifende Zusammenarbeit und ein ausgewogenes 

Verhältnis zwischen der Wirtschaftspolitik und diesen Politikbereichen spielen somit im 

Europäischen Semester eine wichtige Rolle. 

23. Strukturreformen fallen in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten. Aus den Strukturfonds der 

Union können weitere nachhaltige Entwicklungen im Bereich der Politik zur Förderung des 

Wohlergehens in den Mitgliedstaaten gefördert werden. Diese Mittel können genutzt werden, um 

die in den integrierten Leitlinien für die Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik und in den 

länderspezifischen Empfehlungen des Europäischen Semesters ermittelten Maßnahmen der 

Mitgliedstaaten zu fördern. 
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24. Aus diesen Gründen ist es entscheidend für die Union, dass sie eine neue langfristige Strategie 

für die Zeit nach 2020 entwickelt‚ um sicherzustellen, dass die Wirtschaft der Union in Bezug auf 

Wettbewerbsfähigkeit, soziale Inklusion und Klimaneutralität weltweit führend und der 

Ökonomie des Wohlergehens gerecht wird. Es ist auch wichtig, dass die Union eine globale 

Führungsrolle übernimmt, indem sie im Einklang mit den Verpflichtungen, die sie im Rahmen 

der Säule und der Agenda 2030 der Vereinten Nationen eingegangen ist, eine ehrgeizige und 

ausgewogene neue horizontale Strategie annimmt; 

ERSUCHT der Rat der Europäischen Union die Mitgliedstaaten, 

25. eine bereichsübergreifende Bewertung der Auswirkungen auf das Wohlergehen ZU 

ENTWICKELN, um eine wissensbasierte Politikgestaltung und Entscheidungsfindung zu 

stärken; 

26. ZU PRÜFEN, inwieweit Indikatoren, die sich auf das Wohlbefinden beziehen, eingesetzt werden 

können, um die nationalen Haushaltsverfahren zu überwachen und darüber Bericht zu erstatten 

sowie um eine wissensbasierte Entscheidungsfindung zu ermöglichen. All diese Indikatoren 

sollten nach Geschlecht aufgeschlüsselt werden; 

27. die Erwerbsbeteiligung ZU FÖRDERN und zwar durch die gezieltere Ausrichtung spezifischer 

Unterstützungsmaßnahmen auf Personen, die vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen sind oder Gefahr 

laufen, ausgeschlossen zu werden, im Einklang mit dem Ansatz der aktiven Inklusion; 

28. den Zugang aller zu einem angemessenen Sozialschutz und zu hochwertigen, erschwinglichen 

und nachhaltigen Dienstleistungen unter Berücksichtigung der nationalen Gegebenheiten ZU 

GEWÄHRLEISTEN; 

29. ihre bereichsübergreifenden Tätigkeiten darauf AUSZURICHTEN, die Herausforderungen für 

das Wohlergehen des Einzelnen bereits in einem frühen Stadium und das ganze Leben lang 

anzugehen, wobei insbesondere die Vorteile zu nutzen sind, die sich aus der Förderung der 

Gesundheit und aus Vorsorgemaßnahmen ergeben; 

30. eine umfassende Politik des lebenslangen Lernens sowie die Entwicklung von Fähigkeiten und 

Kompetenzen während des ganzen Lebens ZU FÖRDERN; 
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31. Strukturreformen ZU FÖRDERN, die die soziale Inklusion, die Bürgerbeteiligung und die 

sozioökonomische Resilienz begünstigen; 

32. in den politischen Standpunkten, die in den verschiedenen mit dem Europäischen Semester 

befassten Vorbereitungsgremien des Rates geäußert werden, einen bereichsübergreifenden 

Ansatz ZU STÄRKEN, um eine ausgewogene horizontale Analyse im Einklang mit dem Konzept 

der "Ökonomie des Wohlergehens" sicherzustellen; 

RUFT die Mitgliedstaaten und die Europäische Kommission AUF, im Einklang mit ihren 

jeweiligen Zuständigkeiten, unter Berücksichtigung der nationalen Gegebenheiten und unter Wahrung 

der Rolle und der Autonomie der Sozialpartner 

33. den Aspekt der Ökonomie des Wohlergehens als horizontale Komponente in die nationale Politik 

und die Unionspolitik AUFZUNEHMEN und bei der Gestaltung der Politik die Menschen und 

ihr Wohlergehen in den Mittelpunkt zu stellen; 

34. faktengestützte und wirksame politische Maßnahmen zur Bewältigung gemeinsamer 

Herausforderungen für das Wohlergehen auf nationaler und auf Unionsebene 

DURCHZUFÜHREN; 

35. WEITERHIN gegen Armut VORZUGEHEN, insbesondere durch die Bekämpfung der 

Kinderarmut und der "Vererbung" von Armut, auch durch Sondierung neuer Maßnahmen; 

36. WEITERE Maßnahmen bezüglich der Anerkennung und Bekämpfung von Obdachlosigkeit ZU 

ENTWICKELN UND UMZUSETZEN und den Zugang zu bezahlbarem Wohnraum für alle ZU 

VERBESSERN; 

37. die bereichsübergreifende Zusammenarbeit ZU FÖRDERN und die Rolle der Beschäftigungs-, 

Sozial-, Gesundheits- und Bildungspolitik im Rahmen des Europäischen Semesters weiter 

auszubauen; 

38. horizontale Analysen im Rahmen des Europäischen Semesters DURCHZUFÜHREN, um 

umfassende langfristige politische Perspektiven zu fördern und ausgewogene politische 

Empfehlungen auszusprechen; 
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39. WEITER an der Entwicklung einer strengen quantitativen und qualitativen Datenerhebung und 

statistischer Methoden zur Messung und regelmäßigen Überwachung des Wohlergehens der 

Menschen ZU ARBEITEN, damit zusammen mit den Wirtschaftsindikatoren im Rahmen des 

Europäischen Semesters eine umfassende Analyse als Grundlage für die Politikgestaltung und 

Entscheidungsfindung bereitgestellt werden kann; 

40. die Umsetzung der Grundsätze der Säule als einen wichtigen Schritt hin zur Verwirklichung der 

Ökonomie des Wohlergehens ZU FÖRDERN; 

41. die Vorteile der Digitalisierung für das Wohlergehen der Menschen unter gleichzeitiger Wahrung 

der Datenschutzbestimmungen, der Datensicherheit und der damit verbundenen ethischen 

Grundsätze ZU GARANTIEREN, z. B. durch zügigere Arbeiten an innovativen digitalen 

Lösungen mit "integrierter Sicherheit", die der Förderung von Gesundheit, 

Gesundheitsversorgung und der Sozialpolitik dienen, gegebenenfalls durch eine Stärkung der 

derzeitigen Initiativen für den interoperablen grenzübergreifenden Austausch von Daten über 

Gesundheit und Sozialschutz sowie durch die Bereitstellung innovativer Datentechnologien, 

einschließlich künstlicher Intelligenz; und die digitale Inklusion ZU FÖRDERN; 

42. den Auswirkungen des demografischen Wandels, insbesondere aufgrund von Alterung und 

höherer Lebenserwartung, VORZUGREIFEN und generell über alle Politiken hinweg ein 

gesundes und aktives Altern ZU FÖRDERN; 

43. konkrete und wirksame Maßnahmen zur Beseitigung der geschlechtsspezifischen Unterschiede in 

den Bereichen Beschäftigung und Entlohnung über den derzeitigen EU-Aktionsplan zur 

Bekämpfung des geschlechtsspezifischen Lohngefälles hinaus DURCHZUFÜHREN und gegen 

deren Auswirkungen auf das geschlechtsspezifische Rentengefälle ANZUGEHEN; 

44. ein hohes Maß an leicht zugänglicher, erschwinglicher und hochwertiger frühkindlicher 

Betreuung, Bildung und Erziehung gemäß den Zielvorgaben des Europäischen Rates (Barcelona) 

von 2002 zur Kinderbetreuung und der Empfehlung des Rates von 2019 zu hochwertiger, 

frühkindlicher Betreuung, Bildung und Erziehung ZU FÖRDERN; 

45. die Rolle der Sozialwirtschaft, des sozialen Unternehmertums und der sozialen Innovation bei der 

Förderung der sozialen Inklusion, der Schaffung hochwertiger Arbeitsplätze und des Zugangs 

hierzu sowie bei der Förderung sozialer Investitionen ZU STÄRKEN; 
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46. eng mit den Sozialpartnern auf europäischer und nationaler Ebene und mit der Zivilgesellschaft 

ZUSAMMENZUARBEITEN, um die Ökonomie des Wohlergehens durch einen effektiven 

sozialen Dialog und einen effektiven Dialog auf Bürgerebene zu fördern; 

ERSUCHT die Europäische Kommission, 

47. nach dem Auslaufen der Strategie Europa 2020 für intelligentes, nachhaltiges und integratives 

Wachstum eine neue langfristige Wachstumsstrategie für die Union VORZUSCHLAGEN, mit 

der sichergestellt werden soll, dass die Wirtschaft der Union in Bezug auf Wettbewerbsfähigkeit, 

soziale Inklusion und Klimaneutralität weltweit führend wird; 

48. eine Mitteilung über die Ökonomie des Wohlergehens ZU VERÖFFENTLICHEN mit 

Schwerpunkt auf den wechselseitigen Beziehungen zwischen einer Politik, die das Wohlergehen 

fördert, und dem Wirtschaftswachstum, auf einer ausgewogenen bereichsübergreifenden 

Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Politikbereichen, auf einem wissensbasierten 

Ansatz sowie auf Vorsorgemaßnahmen und frühzeitigen Interventionen, die der Umsetzung der 

Säule und der Agenda 2030 der Vereinten Nationen förderlich sind; 

49. die Bewertung der Auswirkungen legislativer und wichtiger politischer Initiativen auf das 

Wohlergehen AUSZUWEITEN, auch im Bereich der Wirtschaftspolitik; 

50. den strategischen Rahmen der EU für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz unter 

Berücksichtigung der sich wandelnden Arbeitswelt ZU ÜBERPRÜFEN; 

51. eine eigenständige europäische Strategie für die Gleichstellung von Frauen und Männern 

ANZUNEHMEN und das Gender Mainstreaming und die Berücksichtigung des 

Gleichstellungsaspekts bei der Haushaltsplanung sowie deren wirksame Umsetzung in allen 

Politikbereichen ZU INTENSIVIEREN; 

52. die europäische Zusammenarbeit auf dem Gebiet der allgemeinen und beruflichen Bildung ZU 

FÖRDERN mit dem Ziel, Europa zur weltweit führenden Lerngesellschaft zu machen, indem 

eine Kultur unterstützt wird, mit der Menschen und Gesellschaften zum Lernen ermutigt, befähigt 

und motiviert werden und zwar auf allen Ebenen und in allen Bereichen der allgemeinen und 

beruflichen Bildung und in allen Lebensphasen; 
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53. neue Initiativen über Maßnahmen zugunsten von Menschen mit Behinderungen ZU 

ENTWICKELN, die über die derzeitige Europäische Strategie zugunsten von Menschen mit 

Behinderungen 2010–2020 hinausgehen; 

54. die Verpflichtung zur Integration der Roma durch die Entwicklung neuer politischer Initiativen, 

einschließlich der Annahme einer europäischen Rahmenstrategie für die Zeit nach 2020, ZU 

ERNEUERN; 

55. im Rahmen ihrer Zuständigkeit die Mitgliedstaaten durch geeignete Maßnahmen in ihren 

Bemühungen um die Verbesserung der Nachhaltigkeit und der Verfügbarkeit von 

Gesundheitsdienstleistungen, einschließlich des Zugangs zu Arzneimitteln und 

Medizinprodukten, ZU UNTERSTÜTZEN; 

56. eine Strategie für psychische Gesundheit in der Union unter Berücksichtigung der 

bereichsübergreifenden Auswirkungen verschiedener Politiken betreffend die psychische 

Gesundheit VORZUSCHLAGEN; 

57. einen Europäischen Aktionsplan zur Bekämpfung von Krebs VORZUSCHLAGEN, um die 

Mitgliedstaaten bei ihren Bemühungen um unter anderem die Prävention von Krebs sowie 

verbesserte Frühdiagnostik und Behandlung zu unterstützen und die Lebensqualität von Patienten 

und Geheilten zu verbessern; 

ERSUCHT den Beschäftigungsausschuss und den Ausschuss für Sozialschutz, 

58. in ihre Überlegungen zu den Politikbereichen, die in ihrem Zuständigkeitsbereich liegen, den 

Aspekt einer Ökonomie des Wohlergehens EINZUBEZIEHEN; 

59. WEITERHIN eine enge Zusammenarbeit untereinander und mit dem Ausschuss für 

Wirtschaftspolitik sowie mit anderen relevanten Vorbereitungsgremien des Rates, die über 

Kompetenzen insbesondere in den Bereichen Gesundheit und Bildung verfügen, ZU FÖRDERN, 

damit eine ausgewogene horizontale Analyse gewährleistet ist; 

60. SICH WEITERHIN der Aufgabe ZU WIDMEN, in Zusammenarbeit mit den EU-Institutionen 

zuverlässige und international vergleichbare Indikatoren für die Messung und Überwachung des 

Wohlergehens der Menschen in der Union zu entwickeln und diese Indikatoren stetig weiter zu 

verbessern, wobei der länderspezifische Kontext und die Arbeit anderer einschlägiger 

internationaler Akteure zu berücksichtigen sind. 

_________________ 
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